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Beiträge
MMag. Dr. F{elmut B e r g e r (\Øien): Strategien zur Steigerung der
\üØirksamkeit der Finanzkontrolle.

IJniv.-Prof. Dr. Peter B u s s jàgrr (Innsbruck): Die Kontroilarchitektur
der EU und die Rolle der Landesrechnungshöfe.

Senarsrar Mag. Richard G a u s s (\üØien): Lobbying im Gesundheitswesen.

IJniv.-Ass. Lisa S chmidthub er, MScMSSc, und{Jniv'-Prof. Dr.
Dennis Hil g e rs (Linz): Open Governmentin Österreich: Neue\Wege
zu ko op er ativen Verwaltungsinnovationen.

ObermagistratsrätinMag. Sabine B o l linger (\ü7ien): Verfassungs-

konformität der Übertragung der Zustãndigkeit zur Entscheidung über
Beschwerden in Angelegenheiten der Verwaltungsstrafsachen zu den
freien Beschlussrechtsabgaben nach $ 7 Abs. 5 F-VG 1,948 auf das Bundes-
finanzgericht.

Dipl.-Ing. Dietmar L e n z (Dornbirn): Gemeinsam geht's leichter -
Interkommunale Einkaufsgemeinschaft in der Region Vorariberg.
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INFORMATIONEN ZUM OFFENTLICHE,N AUFTRAGS!øESEN

VERGABE,

\usgalru \rtvenlhcr 2015/\¡.. l.

Verfassungsausschuss vertagt B e-

ratungen über BVergG-Novelle
Der Verfassungsausschuss des Nationalrats hat die Bera-
tungen zu der BVergG-Novelle am 9.I1..20'15 überraschend
aufgrund von Einwänden des Landes Trol vertagt. Das vor-
gesehene Inkrafttretensdatum, der 1,.3.2016, kann dann
eingehalten werden, wenn die von der Bund-Lãnder-Ar-
beitsgruppe zu führenden Gespräche bis zum nãchsten Aus-
schusstermin am 3.12.20'1"5 Früchte tragen. Das Land Tirol
brachte vor, dass der Gesetzesentwurf ohne Einbindung der
Bundesländer erarbeitet wurde. Mit der vorliegenden Ge-
setzesnovelle wird eine Stärkung des Bestbieterprinzips ge-
genüber dem Billigstbieterprinzip angestrebt. Der Fokus soll
dadurch bei Vergaben auf Qualitätskriterien und Folgekos-
ten gelegt werden. Das könnte für öffentliche Auftraggeber
zwar einen finanziellen Mehraufr¡¡and bedeuten, mittelfris-
tig könnten sie aber mit Einsparungen rechnen. Vor allem
in der Baubranche gibt es Klagen über unseriöse Unter-
nehmen, die durch undurchsichtige Firmenkonstruktionen
Aufträge an dutzende Subunternehmen weitergegeben und
durch Lohndumping die Preise gedrückt haben. Es werden
negative Auswirkungen auf den angestrebten Konjunktur-
aufschwung und den Arbeitsmarkt befürchtet, sollte sich der
Beschluss über den 3.12.2015 hinaus verzögern.

EuGH kippt Safe-Harbor-
Abkommen
In der Entscheidung EuGH C-362114 vom 6.10.2015 er-

klärte der EuGH das Safe-Harbor-Agreement zwischen

der EU und den USA für ungültig. Dadurch wird eine Ge-

nehmigung durch die Datenschutzbehörde (DSB) norwen-
dig, um personenbezogene Daten in die USA zu übertra-
gen. Nationale Datenschutzbehörden können grundsätzlich

auch ohne Vorabgenehmigung Daten in Drittstaaten über-
tragen, wenn festgestellt worden ist, dass das Datenschutz-
niveau eines Driftstaates angemessen ist. Das Ergebnis
dieser Feststellung wird in einer Verordnung festgehalten. Für
die Datentransfers von der EU in die USA besteht das Prob-
lem, dass den USA, in der aktuellen Fassung der gegenständli-
chen Verordnung, kein angemessenes Datenschutzniveau be-

Fachbeitr^ag

Fristverkürzung durch Flüchtlingswelle

Akluelle Fechtsprechung [Slg 4B-53]

EuGH: Gerichtsgebühren im Vergabe-

kontrollverfahr:enzulässig ........4
EuGH: Öffentliche Einrichtungen als Bieter. . . . .. . . .5
Schlussanträge: Grenzenioser Mindestlohn. . . . . . . . . .6
Schlussantrãge: Beschränkung der Beru-

fungauf dieMittel Dritter? .......9
VíGH:'!ler entscheidet ùber den Umfang

derAkteneinsicht?.. .....13
BVwG: Keine nachträgliche Erhöhung

derAnforderungenânReferenzen .......L4

2

Newsflash

EU-Kommission hat Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Österreich wegen

angeblicher Verstöße gegen die EU-
Dienstleistungsrichtlinie eingeleiter . . 15

Rezensionen 15

scheinigt wird. Aus diesem Grund wurde das nun gekippte

Abkommen zwischen der EU und den USA abgeschlossen.

Datent¡ansfers in die USA waren ohne Genehmigung an jene

Unternehmen zulässig, die sich den Grundsätzen des Safe-

Harbor-Abkommens unterworfen haben. Es bestehen für die

Genehmigungspflicht durch die Datenschutzbehörde nur we-

nige Ausnahmen. Daten können durch die Zustimmung des

Betroffenen ohne Vorabgenehmigung übermittelt werden,

wobei die DSB eine gültige Zustimmung an strengen Krite-
rien misst. Daten, die im Rahmen eines Vertrages übermittelt
werden, der im eindeutigen Interesse des Betroffenen liegt und
nicht anders erfullt werden kann, benötigen vor ihrem Trans-

fer ebenfalls keiner Genehmigung. Aufgrund dieser engen

Ausnahmetatbestände und der Einstellung aller auf dem Safe-

Harbor basierenden Datentrânsfers werden sich die Bearbei-

tungszeiten bei der DSB entsprechend verlängern.

Heid Schiefer
Rechtsanwälte

-VERLAG
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+Editorial.,,..
Von Karl-Heinz Danzl

Bericht
.| 9, ZvR-Verkehrsrechtstag 2015: Tagungsbericht . .

Von Armin Kaltenegger, Steþn Perner, Birgit Salømbn, Martin Spitzer

Beiträge
å Geschichte des österreichischen Kraftfahrrechts
im Kontext internationaler Übereinkommen über den Straßenverkehr
Dieser Beitrag setzt sích zumZiel, den Kontext zwischen der Entwicklung der österr kraftfahrrechtlichen
Vorschriften und den jeweiligen internationalen Straßenverkehrsab- bzw -übereinkommen aufzuzeigen.

Von Michael Grubmønn

+ Neues aus dem Verkehrsrecht
Aktuelle Entwicklungen in der Bundesgesetzgebung
Mit diesem kurzen Beitrag wird die aktuelle Entwicklung in den (bundesrechtlichen) Kerngesetzen des Stra-

ßenverkehrsrechts wie StVO, KFG, FSG, IG-L und den hierzu erlassenen Verordnungen angesprochen.

Von Mørtin Hffir

Ð Erfahrungen der Volksanwaltschaft mit der Praxis von Straßenaufsichtsorganen
Mit Verkehrskontrollen und der Überwachung des Parkraums kommt nahezu jedermann in unserer auf
Mobitität ausgerichteten Gesellschaft in Berührung. Es verwundert daher nicht, dass sich Verkehrsteilneh-

merinnen und Verkehrsteilnehmer häufig mit Beschwerden über das Verhalten von Organen der Straßen-

aufsicht an die Volksanwaltschaft wenden. Der Beitrag zeig! anhand von Fällen aus der Praxis drei thema-

tische Prüfschwerpunkte auf.
Von Peter Fichtenbauer

.l Rechte und Pflichten von Straßenaufsichtsorganen
Was ist dran am Mythos des allmächtigen Straßenaufsichtsorgans?
Ziel dieses Beitrags ist es, einen strukturierten Überblick über das rechtliche Fundament des Handelns von
Oiganen der Straßenaufsicht zu vermitteln.
Von Lukøs- S eb astian Sw ob oda

Ð Verfassungsfragen pauschaler Geschwindigkeitsbeschränkungen nach dem lG-L
Einheitliche Tempolimits, die im Interesse der Luftreinhaltung für Fahrzeuge mit gänzlich unterschied-
lichem Emissionsverhalten erlassen werden, müssen sich am Sachlichkeitsgebot des Gleichheitssatzes mes-

sen lassen. Das pauschale Argument der Verkehrssicherheit überzeugt angesichts durchaus unterschiedli-

cher straßenpolizeilicher und kraftfahrrechtlicher Tempolimits für ein und denselben Straßentypus nicht.
Von Andreas Hauer
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ÐDashcamsundCrashcams,.. " 445
Zivilprozess gewonnen, Venrvaltungsstrafe bekommen?
Dieser Beitrag beschäftigt sich eingehend mit den Unterschieden zwischen einer Dashcam und einem tech-

nischen System (Crashcam), das durch besondere Vorkehrungen datenschutzrechtliche Bedenken gegen ih-
ren Einsatz beseitigen möchte. Eine solche Crashcam wurde dennoch vom BVwG Anfang des |ahres als un-

zulässige Videoüberwachung qualifiziert. Allerdings sprechen gute Argumente dafür, die Crashcam als da-

tenschutzrechtlich zulässiges Bildaufzeichnungssystem zu beurteilen.
Von Røiner Knyrim und Gerald Trieb

Ð Aktuelle Fragen der Kfz-Haftpflicht- und Kfz-Kaskoversicherung 450
Der Beitrag reflektiert sechs aktuelle Entscheidungen zur personellen, sachlichen und zeitlichen Reichweite

des Deckungsschutzes, den Folgen einer Verletzung der Verwendungsklausel und der Anzeigeobliegenheit

in der Kfz-Haftpflichfuersicherung sowie der sachlichen Reichweite des Deckungsschutzes, den versiche-

rungsrechtlichen Folgen des Unterlassens der polizeilichen Anzeige eines (bloßen) Sachschadens sowie

den Auswirkungen der (nicht vollständigen) Beantwortung von Formularfragen in der Schadensanzeige

in der Kfz-Kaskoversicherung.
Von Andreas Riedler

418 Izors]
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'f Prozessuale Aspekte der Kfz-Haftpflichtversicherung 456
Bei der Geltendmachung von Ansprüchen, die im Anschluss an einen Verkehrsunfall entstehen, ist eine
Vielzahl prozessualer Besonderheiten zu beachten, die sich insb aus Sonderbestimmungen ergeben, welche
die Geltendmachung solcher Ansprüche gegen den Kfz-Haftpflichtversicherer betreffen.
Von Herbert Salficky

i Verkehrsopferentschädigung : 463
Vor allem der Deckungsumfang nach dem 2007 in Kraft getretenen VOEG wird in diesem Beitrag praxis-
gerecht erörtert.
Von Robert Fucik

.l Automatisiertes Fahren und das Recht
Der Straßenverkehr steht vor einer Revolution: dem Ûbergang vom menschengesteuerten Fahrzeug zum
,,autonomen Fahren". Im Beitrag wird untersucht, welche Rechtsfragen sich dabei ergeben.
Von Eric Hilgendorf

{ Vertrauen erhalten - Datenschutz und Datensicherheit bei modernen Fahrzeugen
Datenschutz und Datensicherheit als weitere Kernkompetenzen des Sachverständigenwesens
Mehr und mehr Fahrzeuge werden mit dem ,,Internet der Dinge" verbunden. Damit stellen sich neue
Herausforderungen, nachhaltig deren Verkehrssicherheit gewährleisten zu können.
Von lürgen Bönninger und Udo Schüppel

Ð Das vernetzte Automobil aus datenschutzrechtlicher Sicht .

Es ist absehbar, dass Kfz künftig während der Fahrt mit der Umwelt in noch viel stärkerem Maße selbständig
,,interagieren" werden, als dies heute der Fall ist. Soweit dies über funkbasierte Netze bzw das Internet er-
folgt, zeichnen sich Interessenkonflikte zwischen kommerziellen Interessen von Herstellern und Internet-
Dienstanbietern einerseits und dem Bedürfnis der Kfz-Nutzer nach Privatsphäre andererseits ab. Der Bei-
trag nähert sich dem Thema aus dem Blickwinkel des Datenschutzes und formuliert Lösungsansätze.
Von Gerhørd Kunnert

Ð Zugang zu verkehrsrelevanten Daten und Diensten in Österreich
unter spezieller Berücksichtigung der europäischen IVS-Richtlinie und des daraus resultierenden
IVS-Gesetzes
Am 31. 3.2013 trat das IVS-Gesetz als Umsetzung der IVS-RL in Kraft. In den nachfolgenden fahren sind
auf der IVS-RL basierende Delegierte Verordnungen zur Bereitstellung verkehrsrelevanter Daten zur Erstel-
lung von Endkundendiensten verabschiedet worden. Der Beitrag behandelt die Implementierung der Dele-
gierten Verordnungen in Österreich und deren Zusammenspiel mit anderen europäischen RL sowie die da-
raus resultierende Bedeutung ftir Datenhalter, Datenanbieter und Dienstanbieter.
Von Martin Böhm

469

474

481

485

å Rettungswesen und Europarecht 491
Rechtliche Fragen hinsichtlich der Durchführung sowie der Finanzierung von Rettungsfahrten enden kei-
neswegs an den nationalen Grenzen. Ganz im Gegenteil: Es gibt eine Reihe an europarechtlichen Vorgaben,
welche beachtet werden müssen, wie etwa die Grundfreiheiten oder das europäische Wettbewerbsrecht.
Von Birgit Haslinger

{ Rettungseinsätze und Krankentransportleistungen 497
Zivil- und sozialrechtliche Aspekte ihrer Finanzierung
Es werden zivil- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte der Frage beleuchtet, wer wann und inwieweit
die Kosten ftìLr Rettungseinsätze und Krankentransporte zu übernehmen hat.
Von Hørun Paðié

'å Rettungswesen und Berufsrecht . 503
Eine Analyse 2015
Aktuelle Entwicklungen im österr Rettungswesen erfordern neben einer Evaluierung der Berufs- und Tätig-
keitsbilder von Sanitätern und Notärzten auch ein Neudenken rettungsdienstlicher Strukturen. Der Beitrag
beleuchtet die jahrzehntelang geltenden Berufsvorschriften anhand heutiger Rollenbilder, diskutiert aktuelle
Problemfelder, wie etrva Arbeitszeitgrenzen für Notärzte und Haftungsfragen,und stellt mögliche Zukunfts-
szenarien vor.
Von Michøel Halmich
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+Editorial.....
Von Kørl-Heinz Dønzl

381

tseiträge
+ 27. StVO-Novelle. . . 384
Schwerpunkt der 27. StVO-Nov, BGBI I 20I51L23, ist die Schaffung zahlreicher Erleichterungen für Men-
schen mit Behinderung. Daneben wurde die Bürokratie auf dem Gebiet der Unfallverhütung verringert und
die Begleitung von Sondertransporten modifiziert.
Von Gerhørd Pürstl

Ð Einsatz von Motorschlitten bei geöffneter Piste - Freeriding. . . . 385
Ein altes und ein neues Thema waren Gegenstand der Diskussionen beim diesjährigen Seilbahnsymposium:

Zum einen ging es um den Einsatz von Motorschlitten während des Pistenbetriebs im Licht des von der

fudikatur entwickelten Unumgänglichkeitserfordernisses. Zum anderen wurden neue Serviceangebote

von Schigebietsbetreibern im Zusammenhang mit dem sog Freeriding aus haftungsrechtlicher Perspektive

durchleuchtet. Der Beitrag führt in die beiden genannten Fragenkreise ein und zeichne| die dazu beim Sym-

posium erzielten Ergebnisse nach.

Von I ohannes Støbentheiner

) Zur strafrechtlichen Haftung für Freeriding-Angebote
durch Seilbahnunternehmen
32. ötzlaler Diskussionsforum vom 20. bis 23. März 2015

393

Im freien, nicht-organisierten Schiraum trifft den Betreiber des benachbarten Schigebiets grundsätzlich

keine Sicherungspflicht. Ist diese Aussage im Lichte neuer Angebote für Free-Rider aufrechtzuhalten?

Von Robert Wøllner

Rechtsprechung
å Globalbemessung des Schmerzengelds auch bei seelischen Schäden 395
215: OGH 9.9.2015, 2Ob143/15s
Mit Anmerkung von Georg Kathrein

+ Keine Pistensicherungspflicht für Schneezaun 396
21 6: OGH 18. 12. 2014, 3 Ob 213/14s
Mit Anmerkung von Georg Kathrein

Ð Haftung von Funparkbetreiber und -benüTzer für Kollision mit Pistenbenützer. . 398
217: OLG lnnsbruck 11. 12. 201 4, 1 R 1 60/1 4 k
Mit Anmerkung von Marwin GschöPf

J ud i katu ru bersicht Verwaltu ng
-r srvo
21 8: LVwG Wien 31 . 7 . 201 5, VGW-031 /08U8461 1201 5
Lenken eines Fahrrads in alkoholisiertem Zustand kein Grund für außerordentliche Strafmilderung

219: VwGH 9.6. 2015, 2013/02/0271 . . . .

Proband kann die Bedingungen für die Atemluftmessung nicht bestimmen

Ð FSG
220; VwGH 10. 6. 2015, Ra 2O151111001 9
Nicht umschreibbare Lenkberechtigung, Fahrprüfung ist im vollen Umfang abzulegen

+ KFG
221: VwGH 9.6. 2015, Ro 2015/0210010

404

405

405

406
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Auskunftspflicht besteht auch dann, wenn Lenker zuvor bekanntgegeben wurde
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222: LYwG Niederösterreich 21 .7. 2015, LVwG-S-1645/001 -2O15
Verwendungsbestimmungen haben,,konstitutiven" Charakter

406

* Wr Parkometergesetz 407
223: BFG 1 9. 8. 201 5, RV/7500953/201 4
Keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen Geltung einer Kurzparkzone in einem Halte- und Parkverbot

Ausländische Rechtsprechung
* Entscheidungen zum deutschen Schadenersatzrecht 2015/2 . . 407
Grenze der Verhältnismäßigkeit der Reparatur eines Kfz; Verweisungsmöglichkeit der Kfz-Haftpflichtver-
sicherung bei der fiktiven Reparatur auf Partnerwerkstätte der eigenen Kaskoversicherung; Kosten einer Be-

hindertenwerkståtte und Erwerbsschaden als nebeneinander bestehende Schadensposten; keine Abweisung
des Begehrens nach Zahlung einer besiimmten Summe ohne Klärung des Mitverschuldensanteils; Abgren-
zung der Gefülligkeit von Auftrag und Geschäftsftihrung ohne Auftrag
Von Christian Huber

Ku ratcri um fur Verkeh rssicherheit
å Fahrverhaltensdefizite von Fahranfángerlnnen 4'12
Ein Vergleich zwischen jungen und erfahrenen Lenkerlnnen
funge Lenkerlnnen sind laut Unfallstatistik immer noch eine Hochrisikogruppe. Daher widmete sich das

KFV im Rahmen einer Studie dem Fahrverhalten von Lenkerlnnen, die ihre Lenkberechtigung kurz zuvor
erworben hatten. Unter dem Titel ,,Fahrverhaltensdefizite von Fahranfängerlnnen" wurden gezielt jene De-
fizite, die nach Abschluss der Fahrausbildung bestehen, aufgezeigf, analysiert und mit dem Fahrverhalten
von erfahrenen Lenkerlnnen verglichen.
Von losef Steinbauer und Florian Schneider

Standards
ålmpressum.....
+ Buchbesprechung

381
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Dic RDIJ. Einfach wie noch nie
Zuverlässig wie schon immer rdb.at I
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Bundesgerichishof 1.1.1.L.20L5 IY ZR 513/14x

Bundesgerichtshof 5.I1".2O15 VIlZRS9/t4

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
Bundesgerichtshof 28.70.2075 Ì,.R265/1'4

Bundesqerichtshof 23.5.2015 VIII ZR 3OO/14

Bundesgerichtshof 24S.2015 IXZP.30B/14x

Zur Anwendbarkeit des Kapitalanleger-Musterverfahrens-
gesetzes in der Fassung vom 19.10,2012 auf positive Fest-
stellungsklagen; zur Bekanntmachung eines Musterver-
fahrensantrags, wenn der Klageanspruch sowohl auf eine
nicht musterverfahrensfähige als auch auf eine musterver-
fahrensfähige Begründung gestützt wird

Zur Anrechnung erwirtschafteter Verluste eines Fonds bei
der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung einer
fondsgebundenen Lebensversicherung nach Widerspruch
gemäß $ 5a WG a.F.; zur Dariegungs- und Beweislast des
Versicherungsnehmers fùr vom Versicherer tatsächlich ge-
zogene Nutzungen

Zur Frage, ob eine Vertragsbestimmung, wonach die Zah-
lung eines zweckgebundenen Bùrokostenzuschusses an
den Handelsvertreter davon abhängig ist, dass das Ver-
tragsverhältnis im Zeitpunkt der Zahlung ungekündigt be-
steht, eine unzulässige Erschwerung der Kündigungsmög-
lichkeit des Handelsvertreters darstellt

Zum Ausschluss des Versicherungsschutzes in der privaten
Haftpflichtversicherung bei Gefahren eines "ungewöhn-
Lichen und gefährlichen Tuns" sowie den Gefahren eines
Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes) und einer verantwort-
lichen Betätigung in Vereinigungen aller Art; zur Leis-
tungspfticht in der Forderungsausfallversicherung bei In-
solvenz des Schädigers

Zur Befugnis des Zwangsverwalters einer Eigentumswoh-
nung, eine vom Mieter dieser Wohnung nicht an den Ver-
mieter, sondern an den Vernralter des Wohnungseigentums
entrichtete Mietkaution unmittelbar von dem Verwalter
des Wohnungseigentums zu fordern

Zur Person des Anfechtungsgegners, wenn der Schuldner
eine zum Zwecke des Foráeiuñgseinzugs treuhänderisch
abgetretene Forderung gegenüber einem Inkassounter-
nehmen als Forderungszessionar tilgt

Keine Pflicht des Zwanssverwalters, mögliche dingliche
Rechte Dritter durch Einãichtnahme in das Grundbuch zu

ermitteln; verpflichtung des Zwangsven¡'¡aiters zur Infor-
mation des Vollstreckungsgerichts, irenn sich der unmittel-
bare Besitzer erst nach Ëuéi"" der Zwangsverwaltung auf

das Bestehen dinglicher Rechte beruft

1:'la

;1
i ,, IBeiträge

Prof, Dr. Sebastian Omlor, LL.M. (NYU), LL.M. Eur., Mar
Abschied vom Bargeld?
- Úberlegungen aus geldgeschichtlicher, währungs- und

Rechtsanwalt Dr. Hendrik Haag und wiss. Mitarbeiter Jan Peters, Frankfurt a. M.

Aktienrechtsnovelle 20 I I -2OI 5

- Ermöglichen die Neuregelungen zur ,,umgekehrten Wandelanleihe" auch die Ausgabe von
Pflichtwandelanleihen des bankaufsichtsrechtlichen zusätzlichen Kernkapitals? -

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht

Bundesgerichtshof 5.77.20L5 ill2869/t4x

2297

2303

2308

2311

23r5

2319

2323

2324

2325

I

Bundesgerichtshof 15.10.2015 IXZF.44/15



Hans. OLG Hamburg 8.7.2075 tt. 1"1 U 31'3/1'3
8.5.2015

Bürgerliches Recht und Handelsrecht

Bundesgerichtshof Ig'3.2015 IZR190/73

Bundesgerlchtshof 77.9'2015 I ZR 21'2/13

Mögliche Pflichtverletzung des Insolvenzverwalters bei 2330
unabgestimmter und ankùndigungsloser Kùndigung der
für den Geschäftsfrihrer bestehenden D&O-Versicherung

Bundesgerichtshof 2210.2075 lXZR11.5/15

Bücherschau
Detlev Fischer

Zur Befreiungi des F¡achtführers von der Haftung nach Art.
17 Abs. 1 CMR, wenn die Beschädigung des Gutes auf ei-
nen Verlade- oder Verstaufehler des Absenders zurückzu-
fùhren ist

Die durch das Entladen des Gutes durch den Unte¡fracht-
führer gemäß $ 419 Abs. 3 Satz 5 HGB bewirkte Beendi-
gung der Beförderung im Unterfrachtverhältnis grundsätz-
lich ohpe Einfluss auf den Hauptfrachtvertrag; keine An-
wendung des S 452a HGB, wenn ein Schaden auf mehreren
Ursachen beruht, die auf mehreren Teilstrecken eines Mul-
timodaltransports gesetzt worden sind, und jede dieser Ur-
sachen den Schaden allein verursacht hätte

Maklerrecht, 3. Aufl.
Rezensent: Vizepräsident des BGH a.D. Wolfgang Schlick,
Karls¡uhe

Zu den Voraussetzungen eines wirksamen Vergleichsab- 2340
schlusses nach $ 278 Abs. 6 Satz 1 FaII2ZPO

Zur Bestimmung des Wertes einer Vollstreckungsgegen- 2343
klage nach dem Nennbetrag des vollstreckbaren Hauptan-
spruchs

2336

2344

Sonstiges
Bundesgerichtshof 1,4.7.2015 YrZR326/14x
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Sonderbeilage
Utrich Wiechers, Vorsitzender Richter am Bundesqerichtshof a.D., Billigheim-Ingenheim, und
Dr. Torsten Henning, Richter am Landgericht, Heidelberg
Die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu Aufklärungs- und Beratungspflichten der Banken
bei der Anlageberatung

Beiträge
Univ.-Prof. Dr. Peter O. Mülbert und wiss. Mitarbeite¡in Dr. Annemarie Grimm, Mainz

Der Kontokorrentkredit als Gelddarlehensvertrag'
- rechtsdogmatische Vereinfachungen und praktische Konsequenzen -

Wiss. Mitarbeiter Alexander Sajnovits, Mainz, und Verena Weick-Ludewig, Frankfurt a. M.

Europäische Leerverkaufsregulierung in der praktischen Anwendung: Anforderungien an die Deckung von
Leerverkäufen von Aktien nach A¡tikel 12 und 13 der Verordnunq (EU) Nr.236/2012 (EU-LWO)

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht

Bundesgerichtshof 29.9,2015 II ZR 403/1-3x

2217

2226

Bundesgerichtshof 22.10.201.5 111 ZR 264/I4x

Bundesqerichtshof 21..10.2075 IR266/14

Zum Aufwendungsersatzanspruch von Treugeberkom-
manditisten, die ohne Verpflichtung im Innenverhältnis im
Rahmen eines Sanierungskonzepts Verbindlichkeiten der
Gesellschaft getilgt haben, gegen die Gesellschaft sowie
gegen Mit-Treugeber, die sich nicht durch Tilgungszahlun-
gen an der Sanierung beteiligt haben

Zu den Anforderungen an die in einem Prospekt eines
Filmfonds enthaltene Aufklärung über die Risiken der steu-
erlichen Anerkennungsfähigkeit des Anlagemodells und
über die Erzielung von Lizenzgebühren

Zur Erfùllung des Anspruchs des Versicherungsnehmers
aus der Rechtsschutzversicherung auf Kostenbefreiung
durch Zusage von Kostenschutz fùr einen etwaigen Gebùh-
renprozess zwischen dem Versicherungsnehme¡ und sei-
nem Prozessbevolimächtigten; zur Befugnis des Deckungs-
schutz gewëihrenden Veisicherers, eine Gebührenforde-
rung deã Anwalts mit der Begründung abzuwehren, es han-
dele sich um unnötige Kosten

Bereicherungsanspruch des Sicherungszessionars gegen

die Masse, ñ.nt ã.ttu.t Forderung nach nochrnaliger' ,an
sich unwirksamer Abtretung gemäß $S 408' 407 BGB erlo-

schen ist und dessen A.ttptrrl"ñ aus $ 816 Abs' 2.BGB gegen

à".t zurttrrngsempfänger'infolge einer erfolgreichen Insol-

venzanfechiung nicht mehr durchsetzbar ist

2233

2238

2247

2246

I

Bundesgerichtshof 22.1.0.2015 lX ZR 171./I4x



Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung

Bundesgerichtshof L0'9.201'5 IXZR304/13x

Bundesgerichtshof 22.10.201"5

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen die Wirkungen 2248
eines Insolvenzverfahrens nach englischem Recht im In-
land wegen Verstoßes gegen die öffentiiche Ordnung nicht
anzuerkennen sind

IXZR24B/14x Zu Anfechtbarkeit der unentgeltlichen Zuwendung des 2257
Bezugsrechts aus einer Risikolebensversicherunq

Bundesgerichtshof 29,10 ,2015 IX ZR 222/ 13x

Bücherschau
Hans-Peter Burghof/Bernd
Rudoiph/Klaus Schäfer/
Philipp J. Schönbucher/
Daniel Sommer (Hrsg,)

Zur Hemmung der Verjährung durch eine auf Gläubiger- 2253
anfechtung gestùtzte Zahlungsklage, wenn nach dem
Sachvortrag alternativ ein auf Zahlung gerichteter Berei-
cherungsanspruch gegeben war

Kreditderivate, 3. Aufl.
Rezensent: Rechtsanwalt Dr. Rudolf Lemke, Frankfurt a. M.
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IN HALT

MALTE STIEPER

Crenzüberschreitender Zugangzu digitalen lnhalten - oder Reform des

eu ropäischen Urheberrechts?
HERBERT ZECH

,,lndustrie 4.0" - Rechtsrahmen für eine Datenwirtschaft im digitalen
Binnenmarkt
REINHARD FISCHER

Wie frei ist der freie Stand der Technik? Wettbewerbsrechtlicher Nach-

ahmungsschutz bei technischen Erzeugnissen
HERMANN DEICHFUß

Gebühren im patentrechtlichen Verfahren bei Beteiligung mehrerer
Personen
MICHAEL NIEDER

Mittel ba re Verletzu n g eu ropä ischer (Bü ndel) Patente. Wegfa I I des doppel-
ten lnlandsbezugs mit lnkrafttreten des EPCÜ?

AU FSATZF 1145

1151

1160

LLTO

1178

R E P O RT 1180 H EN RIKE WEIDEN

Aktuelle Berichte - Dezember 2015

BUCHBESPRECHUNCËN 1182 PATRICKBARONIKIANS:DerSchutzdesWerktitels,2.Aufl. (Deutsch)

1183 MICHAE L FAMMLER: Der Ma rken I i zenzvertrag (Beck'sche M usterverträ ge),

3. überarb. u. erg. Aufl. (Czernik)

RECHTSPRECHUNC

pATENTRECHT 1184 BCH 25.8.1_s -XZRtL0/1-3
Keine Patentfähigkeit einer Maßnahme zur Entsperrung von Touchscreens

- Entsperrbild

1187 EUCH 29.10.1-5 - C-490/t4
Date n ba n ksch utz fü r topografisch e La nd ka rte - Freistaat Bayern/Verlag
Esterbauer ITK 50]

¡,¡.89 BCH 1-6.4.1-5 -lZR225/1,2
Urheberrechtliche Zulässigkeit der Übernahme von kurzen Musiksequenzen

- Goldrapper

URHEBFRRECHT

GRUR 12l201s lll



MARKEN RECHT 1198

1201

L2l.4

L22?

WEÏTBEWERBSRECHT 1228

1235

L237

1240

ARZNEIMITTEL- UND l,244
HEILMITTELWERBERECHT

EuCH l-6.9.1"5 - C-2Ls/1,4
Keine Unterscheid u ngskraft fü r d reid i mensionale Form eines Waffel riegels

- Nestlé/Cadbury [Kit Kat]

BCH 23.9.1.s-lZR78/14
Beka n nth eitssch utz fü r a bstra kte Fa rbma rke - Sparkassen-Rot/Santander-
Rot
BGH 23.9.15 - I ZRaO5/1,4

Keine Zeichenãhnlichkeit im Sinngehalt zwischen Wort- und 3D-Marke

- Goldbären (m. Anm. Wolfgang Berlit, 5. 1222)
BCH 30J.1.s - I ZR 1"04/14

Markenverletzu ng d u rch Beei nfl ussung der Coogle-Suchergebnisse

- Posterlounge

BCH 30.4.r-5 -lZR]-3/L4
Beurteilung von presseähnlichen Angeboten in Telemedien - Tagesschau-

App
BCH 30.4.1s -lZR196/13
Zulässiges Abstellen des Mietwagens am Wohnsitz des Fahrers

- Rückkehrpflicht V
BCH 21-.5.1-s -tZRt83/L3
Anforderu n gen a n berufswid ri ge Ceschäftsmodel le - Erfolgsprämie für
die Kundengewinnung
BCH 7.5.1"s-tZR1s8h4
Service-Entgelt als Bestandteil des Cesamtpreises einer Kreuzfahrt

- Der Zauber des Nordens

BGH 7.sJs-lZR29/14
Vora ussetzu n ge n fü r An na h m e von i rrefü h renden Arz nei m ittel i nform atio-
nen - Äquipotenzangabe in Fachinformation

vERTAHRENSRECHT 1248 BCH 5.3.r.5-tZB74/1,4
Anforderu n gen a n titu I ierte Aus ku nft spfl icht - Tonerkartuschen

1251 BCH 27.8.Ls -lZR1-48/3,4
Pfl icht zu r Du rchfü h ru n g ei nes Sch iedsste I lenverfa h rens - Schiedsstel len-
anrufung ll

KOSTENRECHT 1253 BCH 2s.8.1_s -XZB sh4
Kei ne Festsetzu n g der Patenta nwa ltsvergütu n g gegen Auft ra ggeber

- Festsetzung der Patentanwaltsvergütung
1255 BCH 1_8.8.1s -XZB3/L4

Entrichtu ng der Beschwerdegebühr bei gemei nsam eingelegter Beschwerde

- Mauersteineinsatz (m. Bespr. Hermann Deichfuß, S. 1170)

Aus dem lnhalt der GRUR-FamilieL2/2OL5

GRUR-Aktuell

Leitsatzübersicht

lmpressum

ANKÜNDICUNC

ln CRUR-RR 2015, Heft 12, berichtet DANIEL HOPPE-JANISCH über die Rechtsprechung
der deutschen lnstanzgerichte zum Patent- und Cebrauchsmusterrecht seit dem )ahr 2014.

v

vl

xv

xvilt

cRUR r.2/201sIV
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Wirtschaftsrecht

Die Woche Írn Blick

Entscheidungen
BGH: Zur Verwertung von verpfändeten lnhaberaktien durch lnsol-

venzverwalter - Treuhandvereinbarung mit schützender Drittwir-
kung (24.9.201 5 - lX ZB 27 2/ 13)

BGH: Lösungsrecht des lnferenten vom Übernahmevertrag
(3.11.201s -rZR13/14)
BGH: Unwirksame Vertragsklausel über die Zahlung eines Büroko-

stenzuschusses an Handelsvertreter (5.1 1 .201 5 - V ll ZR 59 / 1 4)

BGH: Voraussetzungen einer Beweislastumkehr im Fall der Beweis-

vereitelung (1 1.6.201 5 - I ZR 226/ 13)

Gesetzgebung
EU-Kommission: 5tärkung der Bankenunion - besserer Einlagen-

schutz

Aufsätze

D¿ Nicolas Kredel, LL.M. (Michigan), RA, und

Dr. Jonas Brücknet M.Jur. (Oxford), RA

Sammelklagen - das richtige,lnstrument für den
Umgang mit kartellrechtlichen (Streu-)Schäden?.

Die Bundesregierung hat im September angekündigt, Anfang des

kommenden Jahres einen Gesetzentwurf zur kollektiven Rechts-

durchsetzung von Schadensersatzansprüchen vorzulegen. Ziel ist

es, die Durchsetzung von Streuschäden zu erleichtern. Der Beitrag

nimmt das Vorhaben der Bundesregierung zum Anlass, um am Bei-

spiel des Kartellrechts und der im Kartellrecht typischen Streuschä-

den aufzuzeigen, dass ,,Sammelklagen" zur gerichtlichen Durchset-

zung dieser Schäden beim Verbraucher grundsätzlich wenig geeig-

net und nicht notwendig sind.

Dr. Frãnk Bongers, RA/FAArbR

Zulässige Nutzung von Kundendaten für E-Mail-
Werbung nach Verschmelzung von Rechtsträgern

Kundendaten stellen für viele Unternehmen einen entscheidenden
wertbildenden Faktor dar, weil von deren Nutzung für Werbezwek-

ke der unternehmerische Erfolg abhängt. Die Zulässigkeit der Da-

tennutzung hängt dabei häufig davon ab, ob ein Unternehmen

Empfänger einer Einwilligungserklärung war. Bei einer Verschmel-

zung erlöschen die übertragenden Rechtsträger. An ihre Stelle tritt
ein übernehmender Rechtsträger im Wege der Gesamtrechtsnach-

folge. War ein übertragender Rechtsträger Empfänger der Einwilli-
gungserklärung und lnhaber der Kundenbeziehung, stellt sich die

Frage, ob der übernehmende Rechtsträger noch von den gesetz-

lichen Werbeprivilegien des ribertragenden Rechtsträgers profitie-
ren kann.

Entscheidungen

BGH: Einstufung als Einfirmenvertreter bei vertraglichem Tätig-

keitsverbot in Handelsvertretervertrag
(21.1 0.201 5 - Vll ZB 8/ 1 5 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Mark C, Hilgard, RA)

BGH: Ansp¡uch des Leasinggebers aufZahlung von Leasingraten -
Verjähru ngshernmung
(1 6.9.201 s - vl|l zR 1 19 I 1 4\

OLG Koblenz: Aushändigung der lnhaberaktie an den Hauptaktio-

när steht Annahme einer Verbriefung des Erhöhungsanspruchs im

Spruchverfahren entgegen
(10.9.2015 - 6 U s8/1s)

OLG München: KG in Liquidation - Änderung des Gesellschafts-

zwecks und Aufgabenbereich der Liquidatoren
(21.10.2015 -7 U 1115/1s)

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: 163 AO - Billigkeitsentscheidung als sonstiger Verwaltungs-

akt (1.10.201 s - X R 3211 3)

BFH: Hemmung der Feststellungsverjährung bei Prüfung eines Ge-

samrobjekts (16.6.2015 - lx R 51/14)

BFH: Abfindung - Ermäßigte Besteuerung - Geringfügigkeit einer

Teilauszahlung (1 3.1 0.201 5 - lX R 46/14)

BFH: Vermietung und Verpachtung - Vorläufige Steuerfestsetzung

- Beseitigung der Ungewissheit (16.6,201 5 - lXR27 /14)
BFH: Gesonderte und einheitliche Feststellung des Grundbesitz-

wertes gegenüber mehreren Miterben (30.9.2015 - ll R 31/13)

Aufsätze

Dr. Stefan Rogge, RA/SIB

Brennpunkte bei der Besteuerung der
Digitalwirtschaft
Die Digitalwirtschaft ist nicht nur eine bedeutende Wirtschaftsbran-

che, sondern zugleich auch'Antreiber der Digitalisierung von (analo-

gen) Unternehmen, Arbeitswelt und Gesellschaft in Deutschland.

Dabei schafft die Digitalwirtschaft nicht nur gegenwärtig Wachs-

tum und Beschäftigung, sondern ist von großer Bedeutung auch für
die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und lnnovationskraft der

deutschen Volkswirtschaft als Ganzes. Auch und gerade um der Be-

deutung der Digitalwirtschaft Rechnung zú tragen, möchte der

nachfolgende Beitrag verschiedene Brennpunkte bei deren Be-

steuerung darstellen. So sollen zunächst aktuelle steuerpolitische

Ansätze zur Besteuerung der Digitalwirtschaft, insbesondere auf
der internationalen Ebene, erörtert werden. Sodann sollen die (steu-

erlichen) Besonderheiten bei der Betriebsstättenbegründung the-

matis¡ert werden. Des Weiteren soll die Umsatzbesteuerung ver-

schiedener, vornehmlich online-gestützter Geschäftsmodelle be-

handelt werden, bevor abschließend auf die steuerlichen Aspekte

von Big Data eingegangen wird. Der Beitrag schließt an die be-

reits veröffentlichten Aufsätze zum Thema ,,Online-Games und

Umsatzsteuer" (BB 2015, 1045) sowie ,,Cloud Computing und

Steuerrecht" (BB 2015, 1823) an.

Jan Kiesel, LL.M./M.Sc.,StB, und Oliver F. Joch, LL.M. oec., RA

Steuerliche lmplikationen beim Kauf von lmmobilien
von lmmobilien-Sondervermögen
Zum Verkauf stehende lmmobilien aus in Abwicklung befindlichen

lmmobilien-Sondervermögen stellen attraktive lnvestitionsmög-

lichkeiten für lnvestoren dar. Potentielle Erwerber müssen jedoch

steuerliche Besonderheiten beim Kauf solcher lmmobilien berück-

sichtigen. Der Beitrag hebt die Unterschiede zu gewöhnlichen

steuerlichen Sorgfaltsprüfungen bei lmmobilientransaktionen her-

vor und gibt Empfehlungen zur Absicherung identifizierter Risiken.

Ëntscheidungen

EuGH: Überdachende Besteuerung unionsrechtskonform
(1 9.1 1.201 5 - C-241 / 1 4',)

BFH: Aussetzungszinsen bis Dezember 201 1

(14.4.201s -lxRs/14)

Neuerccheinung Buch
Moritz/Jesch, lnvStG - lnvestmentsteuergesetz

Frankfurter Kommentar zum Kapitalanlagerecht, Bd' 2

Praxisnaher Großkommentar zur Neukonzeption des lnvStG

1.286 Seiten, € 289,00
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht

Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IASB: Entwurf der Jährlichen Verbesserungen 2014-2016
IASB: Entwurf von Anpassungen an IAS 40
EU: Übernahme von Änderungen an lA5 1 6 und IAS 4l
EU: Übernahme von Änderungen an IFRS I i
ESMA: Stellungnahme zu ED/2015/3

DPR: Prüfungsschwerpunkte 201 6
DRSC: Stellungnahme zur IASB-Agendakonsultation 2015
DRSC: Stellungnahme zu IASB-Entwtirfen zum Rahmenkonzept
DRSC: Stellungnahme zum EFRAG-Bulletin

,,Profit or Loss versus OCl"

DRSC: Tagesordnungen der Sitzungen der Fachausschüsse im
Dezember ?015

Wirtschaftsprüfung
IDW: IFRS 5 - Darstellung von unternehmensinternenTransaktionen

Betriebswirtschaft
BDU: Neue Grundsätze zur Markenbewertung

2sls Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Benachteiligung wegen des Alters durch Spätehenklausel
(4.8.201 5 - 3 AZR 137 113\

BAG: lnkenntnissetzen von der Bevollmächtigung

l'^ltÉ!l'i":f'å1\:"i:i¿,Einsruppierunsvonaneinemrmbiss-
stand/in einer Cafeteria eines SB-Warenhauses tätigen Beschäftig-
ten (2.7.2015 - 2l IaBY 2319/14)
LAG Berlin-Brandenburg: Anfechtung der Betriebsratswahl we-
gen der Anzahl gewählter Betriebsratsmitglieder; Arbeitnehmerbe-
griff (13.8.2015 - 5 TaBV 218/15)

Aufsätze

Prof. Dr. Hansjürgen Tuengerthal, RA

Mindestlohn bei der Logistik
Durch das am f .i.2015 in Kraft getretene MiLoG sind bestimmte
Branchen innerhalb der Logistik betroffen, die die Vorschriften der
SS 16, 1 7 und 20 MiLoG zu beachten haben, nach denen bestimmte
Meldungen abzugeben sind. Hierzu hatten sich 14 inhabergeführte
Unternehmen aus Polen und Ungarn, die als Transport- und Logi-
stikunternehmen Transportdienstleistungen in Deutschland in
Form von grenzüberschreitendem Verkehr einschließlich Transit-
fahrten sowie Kapotagebeförderungen durchführen, mit Verfas-
sungsbeschwerden gegen das Gesetz gewendet. Der Beitrag be-
leuchtet die Auswirkungen auf die Praxis.

Dr- Alexander Bissels, RA/FAArbR, und Kira Falte¿ RAin

Die Nutzung von E-Zigaretten am Arbeitsplatz
Während die Zahl der Rauiher in Deutschland stetig abnimm! er-
freut sich das ,,Dampfen" einer steigenden Beliebtheit. Zu (mögli-
chen) Gesundheitsrisiken liegen zwar wissenschaftliche Studien
vor, gefestigte Erkenntnisse - insbesondere belegt durch Langzeit-
untersuchungen - existieren bislang jedoch noch nicht. Für Arbeit-
geber resultiert aus dieser S¡tuat¡on eine Unsicherheit darüber, wie
zu verfahren ist, wenn Arbeitnehmer eine E-Zigarette am Arbeits-
platz bereits nutzen oder dies beabsichtigen. ln diesem Zusam-
menhang besteht ein Spannungsverhältnis zwischen der allgemei-
nen Handlungsfreiheit der Konsumenten und dem Schutz der übrÈ
gen Mitarbeiter vor (möglichen) Gesundheitsgefahren. Der Beitrag
befasst sich damit, wie dieses aufzulösen ist.

Entscheidungen

BAG: Kein Annahmeverzug bei rückwirkend begründetem Arbeits-
verhältnis
(19.8.201s - s AZR97'/131

BAG: Schadensersatz - Mitverschulden deS Arbeitgebers
bei Kontrolldefizit
(21.5.2015 - 8 AZR 1 l6114 und I AZR867/13 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Tim Jesgarzewski, RA und FAArbR, FOM)

Die Erste Seite
Dr. Mathias Habersack

Aktienrechtsnovelle 2016 -
Nach der Reform ist vor der Reform

Jobs der Woche

lmprcssumA/orschau

Aufsatz

Jürgen Fodor und Alfred-E. Gohdes

Rechnungszins und lnflationsrate für betriebliche
Versorgungsleistungen im nationalen
und internationa Ien Jahresabschluss zum 31.12,201 5

Ziel dieses Beitrags ist es, Jahresabschlusserstellern bei der Rech-
nungslegung für Versorgungsleistungen an Arbeitnehmer unter-
stützende lnformationen zur Wahl des maßgeblichen Rechnungs-
zinses und der erwarteten langfristigen lnflationsrate im Euroraum
zum Jahresende 201 5 zur Verfügung zu stellen sowie über aktuelle
Entwicklungen bei den Rechnungslegungsstandards zu informieren.

Entscheid.ungen

FG München: Passivierung von Buy-Back-Rückstellungen
(27.4.2015 -7 K1760/13 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Florian Kleinmanns, StB/RA/FAStR)

FG München: Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
wegen möglicher Schadensersatzansprüche
(29.6.2015 -7 K3135/13 dazu BB-Kommentar von
Stephan Abele, RA/StB)

Neuerscheinung Buch
Wtisten¡ann, Buchführung case by case

Betriebs-Eerater Studium - BWL case by case

6. Auflage, 280 Seiten, € 22,90

ISBN: 978-3-8005-5040-1 / Infos unter: www.shop.ruw.de

2987

2992

2994

lnhalt I

299s

2997

2999

3002

3005

vil

vilt

AGG - 100 %rechtssicher

AGG - Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz
2., neu bearbe¡tete Auflage 2015,
Recht Wirtschaft Steuern, Kommentar,
XVl, 1.010 Se¡ten, Geb., ISBN: 978-3-8005:3278-0

€ 119r-
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BETRIEBSWIRTSCHAFT

AUTSATZ
RechnungslegunglHandelsbílanzrecht/Bilanzsteuerrecht

Die,,bestimmte Zeit" als Voraussetzung für handels-
und steuerrechtliche Rechnungsabgrenzungen
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EuGH: Urteil vom 5.5.2015 704
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gramme - Einspeiseentgelt
BGH: Urteil vom 16.6.2015 720
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zimmer
BGH: Urteil vom 12.3.20'15 (Ls) 723

Lizenzpflicht beim lnternetradio
OLG München: Beschluss vom 21.4.2015 723

lneführendes Werbevideo zur Ubertragungsgeschwindigkeit bei Vectoring

OLG Köln: Urteilvom 27.3.2015 (Ls) 723
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Daténschutz-Grundverordnung
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Computerrecht
Jan-Oliver Schrotz/Konrad Zdanowiecki - Cloud Computing für die öffent-

liche Hand Rechtliche Schlüsselthemen und Lösungsansätze 485

Beweislast fürVertragswidrigkeit bei Auftreten binnen 6 Monaten ab Lieferung

EuGH: Urteil vom 4.6.2015 492

Keine wirksame Verküzung der gesetzlichen Verjährungsfrist durch AGB
BGH: Urteil vom 29.4.2015 m. Anm. lntveen 495

Telekom m u n ¡kationsrecht
Sascha Kremer/Christian Völkel - Cloud Storage und Cloud Collaboration
als Telekom m u n i kationsd ienste Wan n Fu n ktio n al itäte n vo n Cl ou d Services
unter das TKG fallen 501

Keine Verpflichtung zu Sozialtarifen für Mobilkommunikation und mobile lnter-
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Sebastian Schwiddessen - IARC und USK - Alterskennzeichen fÜ¡Apps und

Online-Games Rechtliche und praktische Analyse des ersfen globalen
Jugendschutzsystems 515

Marco Ganzhorn - Die Wirksamkeit von Weitergabeverboten in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen fur E-Books Zur Verkehrsfähigkeit von E-Books und
Audiodateien auf Grundlage des Hinweisbeschlusses des OLG Hamburg v.

4J22014 - 10 U 5/11 525
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Hintergrund
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OLG Köln: Urteilvom 24.10.2014 537
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BGH: Urteilvom 1l .12.2014(Ls.) 540

Strafbarkeit des Zugänglichmachens kinderpornographischer Schriften durch
Filesharing
BGH: Beschluss vom 12.1 1.2013 (Ls) 541

Report
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3. Berliner Fachanwaltstag
lT-Recht

Eine Fortbildung von Spezialisten für Spezialisten, aus der Praxis für die Praxis.
Am 25. September 2015 von 9:00 bis 19:00 Uhr, Hessische Landesvertretung Berlin
7,5 Fortbildungsstunden gem. FAO

Vorträge:

Das Verfahrensverzeichnis - Nutzen der Bürokratie
Lars Kripko, I-Sysfems Multimedia Solutions GmbH

Kameraüberwachung durch Private im öffentlichen Raum
Daniel Fuchs, GORG Partnerschaft von Rechtsanwälten

Ermittlungen im lnternet
Prof. Dn Jan Roggenkamp, Polizeiakademie Niedersachsen

Urheberrechtlicher Schutz von grafischen Oberflächen von Computerprogrammen
Monika Menz, EY Law
Datenschutzrechtliche Anforderungen an Big Data Konzepte
Kathrin Schürmann, Schürmann Wolschendorf Dreyer
Datenschutz- und zivilrechtliche Folgen beim Fehlen einer wirksamen ADV-V
Fabian Laucken, IHDE & Paftner und Erik Stamer, APRL LLP
Brandbidding in SEO und SEM
Katja Rengers und Jan Marschner, Spirit Legal LLP
lrgendwie sfört jeder im deutschen lnternet
Nikolaus Beftermann, S KW Schwarz Rechtsanwälte
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